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Landesjägerschaft / Hansastraße 5 / 20149 Hamburg
Anrede
Vorname, Name
Anschrift

PLZ, Ort


Datum: XXX

Grundlagenseminar Kurzwaffe - Jagd


Sehr geehrte Frau XXX
Sie haben sich verbindlich zum o.g. Seminar angemeldet. Dieses findet wie folgt statt:
	- Datum:
	XXX

	- Ort
	XXX

	- Beginn / Ende
	XXX

	- Teilnahmegebühren
	90,00 Euro p.P. exklusive Verpflegung, Munition, Waffen



Benötigte Ausrüstung:	
	· Kurzwaffe + Bedienungsanleitung (vorzugsweise Pistole)
· Magazin
· weiche Unterlage
· Gehörschutz
· Munition (150 Patronen)
· Essen & Trinken
· unterschriebene Haftungsausschlusserklärung



Für Rückfragen steht Franz Klönne unter schiesswart.team@jaegergruppe-altona-blankenese.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil

_______________________
Anlagen:
· Sicherheitsbestimmungen
· Haftungsausschlusserklärung
[bookmark: _Toc149209756]Sicherheitsbestimmungen

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

1. Jede Waffe ist als geladen zu betrachten.
2. Die Waffe ist nie auf etwas zu richten, was man nicht treffen will.
3. Der Abzugsfinger berührt den Abzug erst, wenn das Visier auf das Ziel gerichtet ist.
4. Die Schützin / der Schütze muss sich seines Zieles sicher sein.

[bookmark: _Toc149209757]DJV-Schießvorschrift
[bookmark: _Toc149209758]Beginn des Schießens
6.1.1. Der Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung) muss von Personen, die schießen wollen, nachgewiesen werden. Jeder Schütze ist für jeden von ihm abgegebenen Schuss und dessen Folgen verantwortlich.
6.1.2. Mit dem Schießen darf erst begonnen werden, wenn die Standaufsicht das Schießen freigibt.
[bookmark: _6.2._Gebrauch_von][bookmark: _Toc148742155][bookmark: _Toc149209759]6.2. Gebrauch von Schusswaffen und Munition
6.2.1. Es darf nur mit solchen Waffen und Munitionsarten geschossen werden, die auf der Schießstätte behördlich zugelassen sind. Die Bestimmungen für vom Schießsport ausgeschlossenen Schusswaffen nach § 6 AWaffV  sind zu beachten.
6.2.2. Verboten ist die Durchführung von unzulässigen Schießübungen (§ 7 AWaffV).
6.2.3. Schusswaffen dürfen nur auf den Schützenständen ge- und entladen werden. Dabei müssen die Mündungen der Waffen mit feststehenden Läufen bzw. Kipplaufwaffen beim Öffnen und beim Schließen in die vorgeschriebene Schussrichtung zeigen.
[bookmark: _Toc148742156][bookmark: _Toc149209760]6.3. Transport von Schusswaffen oder Munition
6.3.1. Liegen Parkplätze außerhalb der Schießstätte, sind beim Transport der Waffen zum Schießstand die einschlägigen Bestimmungen des Waffenrechts zu beachten (§ 12 Abs. 3 WaffG: nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit).
6.3.2. Innerhalb der Schießstätte sind Waffen und Munition nach folgenden Vorschriften zu handhaben:
6.3.2.3. Kurzwaffen sind ausnahmslos im Behältnis (Futteral oder Koffer) zu transportieren und sind erst auf den Schützenständen aus den Behältnissen zu entnehmen. Die Waffen sind zu öffnen und müssen dabei in die vorgeschriebene Schussrichtung weisen.
[bookmark: _Toc148742157][bookmark: _Toc149209761]6.4. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
6.4.2. Das Berühren fremder Waffen ist nur der Standaufsicht oder mit Zustimmung und im Beisein der Waffenbesitzer gestattet.
6.4.3. Anschlag- und Zielübungen sind nur mit ungeladenen Waffen auf den Schützenständen mit Genehmigung der Standaufsicht gestattet; dabei müssen die Laufmündungen in die vorgeschriebene Schussrichtung zeigen.
Haftungsausschlusserklärung

Name, Vorname : ___________________________Geburtsdatum: ________________
Anschrift: ______________________________________________________________

1. Die Unterzeichnerin/ der Unterzeichner (Teilnehmerin / Teilnehmer) 
nimmt auf eigene Gefahr an dem Kurzwaffenseminar der Bezirksjägergruppe Altona teil. Sie / er trägt allein die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihr / ihm – oder an dem von ihr / ihm genutzten Equipment – verursachten Schäden,
erklärt, den Anforderungen des Schießtrainings mit scharfen Waffen und Munition, körperlich und geistig gewachsen zu sein, nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten zu stehen, oder sonstige Substanzen, die die Wahrnehmung verändern können, keine politischen Motive oder terroristische Aktivitäten mit dem Schießtraining zu verbinden sowie keine Herz- und Kreislauferkrankungen zu haben,
bestätigt, dass gegen sie / ihn kein behördliches Umgangsverbot mit Schusswaffen erteilt wurde bzw. Gegen sie / ihn besteht,
bestätigt eine Sicherheitseinweisung erhalten zu haben und auf die Gefahren des Umgangs mit Waffen ausführlich aufmerksam gemacht worden zu sein, 
erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die Trainer:innen ihr / ihm gegenüber keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden übernehmen,
stimmt der vorliegenden Haftungsausschlusserklärung nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen seiner Begleiter, Helfer sowie sämtlicher natürlicher oder juristischer Personen zu, auf die Ansprüche im Fall eines schädigenden Ereignisses übergehen können, 
stellt die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, falls diese die Begünstigten wegen eines vom Unterzeichner verursachten Schadensereignisses in Anspruch nehmen, 
bestätigt, dass gegen die eigene Person kein Umgangsverbot mit Schusswaffen und Munition gem. WaffG – WaffVwV vorliegen und-/oder behördlich mir untersagt worden ist.
bestätigt, dass gegen die eigene Person keine Strafanzeigen und-/oder Strafanträge gem. StGB anhängig sind,
bestätigt, kein Mitglied in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt zu sein,
bestätigt, kein Mitglied einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat ( § 5 Abs. 2 Ziffer 2 WaffG) zu sein,
bestätigt, kein Mitglied in einer Vereinigung, die Bestrebungen verfolgt, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen die Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet ist (§ 5 Abs. 2 Ziffer 3 WaffG) zu sein

2. Die Trainer:innen behalten sich das Recht vor, Teilnehmer:innen, die nicht geeignet erscheinen, das Schießen zu verweigern bzw. während der Veranstaltung das Schießen zu untersagen, wenn diese sich nicht an die Anweisung der Trainer:innen halten, gegen Sicherheitsregeln verstoßen oder sonstiges destruktives Verhalten an den Tag legen. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Erstattung der Seminar- und Standgebühren sowie sonstige ihm entstanden Kosten, da die Teilnehmerin/ der Teilnehmer hierfür, die alleinige Verantwortung trägt. 
3. Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer handelt eigenverantwortlich und ist auch für alle die durch sie / ihm entstandenen Schäden im vollem Umfang haftbar zu machen. Eine Preisliste für entstandene Schäden liegt beim Standbetreiber aus und kann von allen Teilnehmer:innen eingesehen werden.
Vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie / bestätige sie durch meine Unterschrift uneingeschränkt und rechtsverbindlich.

___________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift 
Volksbank Stade-Cuxhaven, IBAN: DE71 2419 1015 0272 3697 00, BIC: GENODEF1SDE
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